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DAS – IB GmbH 
DeponieAnlagenbauStachowitz 
 
Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie: 

• Beratung, Planung, Projektierung 
• Schulung von Betreiberpersonal 
• Sachverständigentätigkeit  

 
Zwischenbericht zum Antrag  als: 

Stand 13.III.02 
 Sachverständiger für Deponiegasanlagen in Mecklenburg - Vorpommern  
hier: Antrag auf Bekanntgabe nach § 29a BImSchG beim Ministerium für Umwelt, Natur und
Forsten des Landes Schleswig-Holstein für Deponiegasanlagen gem. „Arbeitsanleitung für die
immissionsschutzrechtliche Überprüfung von Projektunterlagen von Abfalldeponien incl.
Formulierungsvorschläge für Auflagen“ des Landes Mecklenburg – Vorpommern von der
Ingenieurgruppe RUK im November 1994; Punkt 4.2.10 „Überprüfung sicherheitstechnisch
relevanter Teile“  

Nur das Land Mecklenburg – Vorpommern verlangt für die sicherheitstechnischen Abnahmen 
für Entgasungsanlagen auf Deponien einen § 29a BImSchG – Sachverständigen gemäß der 
o.g. Arbeitsanleitung der Ingenieurgruppe RUK. 
 
Den Antrag auf Bekanntgabe nach § 29a BImSchG in Mecklenburg – Vorpommern zu stellen, 
wurde gemäß LAI vom Land Mecklenburg – Vorpommern aufgrund meines Wohnsitzes in 
Schleswig – Holstein abgelehnt.  
 
Das Land Schleswig – Holstein, vertreten durch das Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten 
erwartet „ .. Arbeitsproben, die Ihre sachverständige sicherheitstechnische Beurteilung und 
Prüfung ... im Sinne der Störfallverordnung (StörfallVO, 12. BImSchG) ...“ darzulegen. 
 
Biogas-, und Klärgas- und Deponieanlagen werden vom Geltungsbereich der 
Störfallverordnung ( 12. BImSchG ) nicht erfaßt. 
 
Inwieweit das Land Schleswig – Holstein als zuständige Behörde einen „Sonder-„ Weg 
konstruiert um den Anforderungen auf Deponien gemäß des Sonder- / Einzelweges des 
Landes Mecklenburg – Vorpommern nachkommt, ist derzeit die spannende Frage. 
 
Leittragender  ist der mit reichlich Sach – und Fachkenntnissen in den sicherheitstechnischen 
Prüfungen von Deponiegasanlagen gespickte Antragsteller, der in über 12 Jahren 
Berufserfahrung diese Anlagen konzipierte, baute, Sicherheitsberichte schrieb, Konzepte zur 
Verhinderung und Begrenzung von Störfällen erstellte und über 5 Jahre Schulungen von 
angehenden Sachkundigen auf Deponiegasanlagen durchführte. 

F.d.R. Wolfgang H. Stachowitz 
 
P.S. Die entsprechenden Briefwechsel können gerne unter info@das-ib abgerufen werden. 
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